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Postulat Schumacher Urs Christian und Mit. iiber die Beratung des EU-Rahmen-
vertrags in den zustindigen Kantonsratskommissionen

eroffnet am 25. Marz 2025

Regierungs- und Kantonsrat werden beauftragt, den EU-Rahmenvertrag bzw. dessen
Unterkapitel in der fiir die jeweilige Gesetzgebung zustandigen Kommission des Kan-
tonsrats zu beraten und im Kantonsrat darliber zu berichten.

Gemass § 48 der Kantonsverfassung hat der Kantonsrat Vertrage mit rechtsetzendem
Inhalt zu genehmigen, und hat der Regierungsrat die Kommissionen des Kantonsra-
tes zu Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss genehmigungspflichtiger Ver-
trage zu konsultieren. Sinngemass sind der Kantonsrat bzw. seine Kommissionen bei
internationalen rechtsetzenden Vertragen im Sinne der §§ 45 und 55 der Bundesver-
fassung einzubeziehen.

Das EU-Rahmenabkommen umfasst wesentliche aktuelle und zukiinftige gesetzliche
Bestimmungen, die sich massgeblich auch auf die kantonale Hoheit und auf kantona-
les Recht auswirken.

Insbesondere wird darin festgehalten,

— dass die Schweiz und damit die Kantone automatisch EU-Recht ibernehmen wol-
len (dynamische Rechtsiibernahme),

— dass bei Streitauslegungen und bei der Interpretation des EU-Rechts dem Europa-
ischen Gerichtshof die letztinstanzliche Gerichtbarkeit zukomme,

— dass die Schweiz und die Kantone mit Sanktionen belegt werden kénnen, wenn
sie sich aufgrund von Kantonsrats- und Volksentscheiden nicht an EU-Recht hal-
ten wurden.

Des Weiteren sind zahlreiche Anderungen vorgesehen, welche auch kantonale Kom-
petenzen betreffen, wie Arbeitnehmerschutz, staatliche Beihilfen, Bahn- und Strom-
marktliberalisierung, erneuerbare Energie, CO2-Abgaben, Konsumsteuerung usw.
Aufgrund der weitreichenden Folgen der Ubergeordneten Rechtsetzung durch den
EU-Rahmenvertrag auf kantonales Recht, die Kompetenzen des Kantonsrats und den
Ratsbetrieb sind eine fundierte Analyse in den Kommissionen und eine Beratung im
Kantonsrat unerlasslich.
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Postulat Schumacher Urs Christian und Mit. über die Beratung des EU-Rahmenvertrags in den zuständigen Kantonsratskommissionen  



eröffnet am 25. März 2025 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt





Regierungs- und Kantonsrat werden beauftragt, den EU-Rahmenvertrag bzw. dessen Unterkapitel in der für die jeweilige Gesetzgebung zuständigen Kommission des Kantonsrats zu beraten und im Kantonsrat darüber zu berichten.



Gemäss § 48 der Kantonsverfassung hat der Kantonsrat Verträge mit rechtsetzendem Inhalt zu genehmigen, und hat der Regierungsrat die Kommissionen des Kantonsrates zu Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss genehmigungspflichtiger Verträge zu konsultieren. Sinngemäss sind der Kantonsrat bzw. seine Kommissionen bei internationalen rechtsetzenden Verträgen im Sinne der §§ 45 und 55 der Bundesverfassung  einzubeziehen.



Das EU-Rahmenabkommen umfasst wesentliche aktuelle und zukünftige gesetzliche Bestimmungen, die sich massgeblich auch auf die kantonale Hoheit und auf kantonales Recht auswirken.



Insbesondere wird darin festgehalten,

· dass die Schweiz und damit die Kantone automatisch EU-Recht übernehmen wollen (dynamische Rechtsübernahme),

· dass bei Streitauslegungen und bei der Interpretation des EU-Rechts dem Europäischen Gerichtshof die letztinstanzliche Gerichtbarkeit zukomme,

· dass die Schweiz und die Kantone mit Sanktionen belegt werden können, wenn sie sich aufgrund von Kantonsrats- und Volksentscheiden nicht an EU-Recht halten würden.



Des Weiteren sind zahlreiche Änderungen vorgesehen, welche auch kantonale Kompetenzen betreffen, wie Arbeitnehmerschutz, staatliche Beihilfen, Bahn- und Strommarktliberalisierung, erneuerbare Energie, CO2-Abgaben, Konsumsteuerung usw.

Aufgrund der weitreichenden Folgen der übergeordneten Rechtsetzung durch den EU-Rahmenvertrag auf kantonales Recht, die Kompetenzen des Kantonsrats und den Ratsbetrieb sind eine fundierte Analyse in den Kommissionen und eine Beratung im Kantonsrat unerlässlich.



Schumacher Urs Christian
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